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Fähigkeitsstörungen / Einbußen 

 Antrieb

 Ausdauer und Belastbarkeit

 formaler Denkablauf

 inhaltlicher Denkablauf

 Kontaktfähigkeit

 Konzentration / Merkfähigkeit

 Lernleistung

 Orientierung (zeitlich, örtlich, situativ, zur Person)

 problemlösendes Denken

 Realitätsbezug

 Tagesstrukturierung

 Zugang zur eigenen Krankheitssymptomatik

 Erkennen / Überwinden von Konfliktsituationen und Krisen

 Eine positive Beeinflussbarkeit der Beeinträchtigungen ist durch die pHKP gegeben.

 Es liegt eine ausreichende Behandlungsfähigkeit zum Erreichen der Behandlungsziele vor

Behandlungsplan: Ziele / Maßnahmen 
 

 Erreichen einer / Aufrechterhaltung der erreichten Pflegeakzeptanz unter anderem durch anamnestische Arbeit mit dem
Patienten und dessen Umfeld, sowie Identifizieren beziehungsweise Aufdecken von Konfliktthemen und – Feldern

 Zeitnahe Bewältigung von Krisensituationen durch begleitende Hilfe bei den Aktivitäten des täglichen Lebens unter

Berücksichtigung der Ressourcen des Patienten, mit nach Möglichkeit abnehmender Frequenz

 Entwicklung kompensatorischer Hilfen durch Vermittlung von adäquaten Copingstrategien;

Alltagskompetenztraining, Psychoedukation, Beziehungsarbeit und Vermittlung sozialer Kompetenzen

 Erreichen einer höchst möglichen Selbstständigkeit / Verbleib in häuslicher Umgebung

 Erreichen einer zeitlichen, örtlichen, situativen und persönlichen Orientierung

 Training  von  Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  zum eigenverantwortlichen Umgang mit der Erkrankung bzw. Entwickeln von

kompensatorischen Hilfen bei krankheitsbedingten Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen)

 Unterstützung zur Kontaktaufnahme zu anderen an der Versorgung beteiligten Einrichtungen

GAF-Skala (Global Assessment of Functioning) im Rahmen der pHK: 

10-1 Ständige Gefahr, sich oder andere schwer zu verletzen ODER anhaltende Unfähigkeit, die minimale persönliche

Hygiene aufrechtzuerhalten ODER ernsthafter Selbstmordversuch mit eindeutiger Todesabsicht. 

20-11 Selbst- und Fremdgefährdung ODER ist gelegentlich nicht in der Lage, die geringste Hygiene aufrechtzuerhalten

ODER grobe Beeinträchtigung der Kommunikation (größtenteils inkohärent oder stumm). 

30-21 Das Verhalten ist ernsthaft durch Wahnphänomene oder Halluzinationen beeinflusst ODER ernsthafte

Beeinträchtigung der Kommunikation und des Urteilsvermögens (z.B. manchmal inkohärent, handelt grob inadäquat, starkes 

Eingenommen sein von Selbstmordgedanken ODER Leistungsunfähigkeit in fast allen Bereichen. 

40-31 Einige Beeinträchtigungen in der Realitätskontrolle oder der Kommunikation (z. B. Sprache zeitweise unlogisch,

unverständlich oder belanglos) ODER starke Beeinträchtigung in mehreren Bereichen, z B. Arbeit oder Schule, familiäre 

Beziehungen, Urteilsvermögen, Denken oder Stimmung 

50-41 Ernste Symptome (z. B Suizidgedanken, schwere Zwangsrituale) ODER eine Beeinträchtigung der sozialen,

beruflichen und schulischen Leistungsfähigkeit  

Arztstempel / Unterschrift 

GAF-Wert: 



GAF-Skala (Global Assessment of Functioning) 

Achse V: Globale Erfassung des Funktionsniveaus

Auf Achse V wird die Beurteilung des allgemeinen Funktionsniveaus des
Patienten erfasst. Diese Information hilft bei der Therapieplanung, der
Messung ihrer Wirksamkeit und der Prognoseerstellung.

Die Erfassung des allgemeinen Funktionsniveaus auf Achse V erfolgt anhand
der GAF (Global Assessment of Functioning) –Skala1. Die GAF-Skala kann
insbesondere dazu dienen, die umfassenden Aussagen über den klinischen
Fortschritt der Patienten anhand eines einzigen Maßes zu verfolgen. Auf der
GAF-Skala werden nur die psychischen sozialen oder beruflichen
Funktionsbereiche beurteilt. die Instruktionen geben vor:
„Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund von körperlichen (oder
umgebungsbedingten) Einschränkungen sollen nicht einbezogen werden“. In
den meisten Fällen sollte die Bewertung der GAF-Skala sich auf den aktuellen
Zeitraum beziehen (also das Funktionsniveau zum Zeitpunkt der Beurteilung),
da der Skalawert für das augenblickliche Funktionsniveau in der Regel den
Bedarf an Behandlung und Fürsorge widerspiegelt. In bestimmten Situationen
kann es hilfreich sein, den GAF-Skalenwert sowohl bei der Aufnahme als auch
bei der Entlassung zu erheben. Die GAF-Skala kann auch für andere
Zeitabschnitte (z.B. das höchste Funktionsniveau über mindestens 2 Monate
während des vergangenen Jahres) bewertet werden. Die GAF-Skala wird auf
Achse V wie folgt registriert:

„GAF= .....“ Es folgt der GAF-Wert zwischen 1 und 100. Anschließend in
Klammern der Zeitraum, auf den sich die Bewertung bezieht, z.B. „(zur Zeit)“,
„(höchster Wert im
vergangenen Jahr)“, „(bei Entlassung)“.

In manchen Situationen kann es hilfreich sein, die soziale und berufliche
Beeinträchtigung einzuschätzen, um den Fortschritt bei der Rehabilitation
unabhängig von der Schwere der psychischen Symptome zu verfolgen. Hierzu
wird eine Skala zur Erfassung der sozialen und beruflichen Funktionen (Social
and Occupational Functioning Scale, SOFAS) vorgeschlagen. Zwei weitere
Vorschläge für Erhebungsskalen, eine Skala zur globalen Erfassung der
Beziehungsfunktionen (Global Assessment for Relational Functioning, GARF)
und eine Skala der Abwehrfunktionen (Defensive Functioning Scale) können
in manchen Situationen hilfreich sein.

Skala zur globalen Erfassung des Funktionsniveaus (GAF)

Die psychischen, sozialen und beruflichen Funktionen sind auf einem
hypothetischen Kontinuum von psychischer Gesundheit bis Krankheit gedacht.
Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund von körperlichen (oder
umgebungsbedingten) Einschränkungen sollten nicht einbezogen werden:

1
 GAF-Skala: Global Assessment of Functioning Scale in: Diagnostische Kriterien und Differentialdiagnosen des

diagnostischen und statistischen Manuals psychischer Störungen DSM-III.R.-Weinheim; Basel: Beltz, 1989



Code  (Benutzen Sie auch entsprechende Zwischenwerte, z. B: 45, 68, 72) 
 

100-91  Hervorragende Leistungsfähigkeit in einem breiten Spektrum von Aktivitäten; 
Schwierigkeiten im Leben scheinen nie außer Kontrolle zu geraten; keine 
Symptome. 

90-81  Keine oder nur minimale Symptome (z.B. leicht Angst vor einer Prüfung), gute 
Leistungsfähigkeit in allen Gebieten, interessiert und eingebunden in ein 
breites Spektrum von Aktivitäten, sozial effektiv im Verhalten, im allgemein 
zufrieden mit dem Leben, übliche Alltagsprobleme oder -sorgen (z.B. nur 
gelegentlicher Streit mit einem Familienmitglied). 

80-71  Wenn Symptome vorliegen, sind dies vorübergehende oder zu erwartende 
Reaktionen auf psychosoziale Belastungsfaktoren (z.B. 
Konzentrationsschwierigkeiten nach einem Familienstreit); höchstens leichte 
Beeinträchtigung der sozialen beruflichen und schulischen Leistungsfähigkeit 
(z. B. zeitweises Zurückbleiben in der Schule). 

70-61  Einige leichte Symptome (z.B. depressive Stimmung oder leichte 
Schlaflosigkeit ODER einige leichte Schwierigkeiten hinsichtlich der sozialen, 
beruflichen oder schulischen Leistungsfähigkeit (z. B. gelegentliches 
Schuleschwänzen oder Diebstahl im Haushalt), aber im allgemeinen relativ 
gute Leistungsfähigkeit, hat einige wichtige zwischenmenschliche 
Beziehungen. 

60-51  Mäßig ausgeprägte Symptome (z.B. Affektverflachung, weitschweifige 
Sprache, gelegentliche Panikattacken) ODER mäßig ausgeprägte 
Schwierigkeiten bezüglich der sozialen, beruflichen oder schulischen 
Leistungsfähigkeit (z. B wenige Freunde, Konflikte mit Arbeitskollegen, 
Schulkameraden oder Bezugspersonen). 

50-41  Ernste Symptome (z. B Suizidgedanken, schwere Zwangsrituale, häufige 
Ladendiebstähle) ODER eine Beeinträchtigung der sozialen, beruflichen und 
schulischen Leistungsfähigkeit (z. B. keine Freunde, Unfähigkeit, eine 
Arbeitsstelle zu behalten). 

40-31  Einige Beeinträchtigungen in der Realitätskontrolle oder der Kommunikation 
(z. B. Sprache zeitweise unlogisch, unverständlich oder belanglos) ODER 
starke Beeinträchtigung in mehreren Bereichen, z B. Arbeit oder Schule, 
familiäre Beziehungen, Urteilsvermögen, Denken oder Stimmung (z. B. ein 
Mann mit einer Depression vermeidet Freunde, vernachlässigt seine Familie 
und ist unfähig zu arbeiten; eine Kind schlägt häufig jüngere Kinder, ist zu 
Hause trotzig und versagt in der Schule). 

30-21  Das Verhalten ist ernsthaft durch Wahnphänomene oder Halluzinationen 
beeinflusst ODER ernsthafte Beeinträchtigung der Kommunikation und des 
Urteilsvermögens (z.B. manchmal inkohärent, handelt grob inadäquat, starkes 
Eingenommensein von Selbstmordgedanken ODER Leistungsunfähigkeit in 
fast alles Bereichen (z. B. bleibt den ganzen Tag im Bett, hat keine Arbeit, 
Kein Zuhause und keine Freunde). 

20-11  Selbst- und Fremdgefährdung (z. B. Selbstmordversuche ohne eindeutige 
Todesabsicht, häufig gewalttätig, manische Erregung) ODER ist gelegentlich 
nicht in der Lage, die geringste Hygiene aufrechtzuerhalten (z. B. schmiert mit 
Kot) ODER grobe Beeinträchtigung der Kommunikation (größtenteils 
inkohärent oder stumm). 

10-1  Ständige Gefahr, sich oder andere schwer zu verletzen (z. B. wiederholte 
Gewaltanwendung) ODER anhaltende Unfähigkeit, die minimale persönliche 
Hygiene aufrechtzuerhalten ODER ernsthafter Selbstmordversuch mit 
eindeutiger Todesabsicht. 

     0 Unzureichende Informationen 
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